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langsam einzudämmen. Es gibt Schuldsklaverei bis zur Abzahlung der
 Schuld, aber auch dauernde Schuldsklaverei. Eine ihrer besonderen Formen
kommt bei einigen indonesischen und hinterindischen Völkern vor und hängt
mit dem Mutterrechte zusammen. Der Schwiegersohn ist nicht imstande, den
Preis für die Braut zu zahlen, und dient so lange als Sklave, bis er den
Preis abgearbeitet hat. Es gibt auch Schutz Sklaverei, in welcher Arme und
Notdürftige sich freiwillig als Sklaven den Mächtigen ausliefern. — Die
Kinder der Sklaven folgen in der Regel dem Stande ihrer Eltern. — Da das
soziale Leben der meisten Naturvölker infolge der geringen Unterschiede an
Bildung und Besitz demokratisch ist, kann die soziale Lage der Sklaven im
allgemeinen nicht als ungünstig bezeichnet werden. Oft gibt es kaum Unter
schiede zwischen Herren und Sklaven. In Afrika wohnen diese in besonderen
Dörfern unter unfreien Häuptlingen, und doch kommt Flucht selten vor, ob
wohl es leicht wäre, zu entfliehen. Am günstigsten ist die Lage der Haus
sklaven, weniger die der Feldarbeiter oder Soldaten, denn manche Völker be
nutzen ihre Sklaven als Krieger gegen fremde Stämme. Die Weiber sind
zumeist Konkubinen oder Prostituierte, auch haben sie Wert als verkäufliche
Ware. Halbwüchsige Sklaven werden von ihren Herren zur Päderastie ver
wendet oder kastriert und dann als Eunuchen verkauft. Obwohl der Sklave
für seinen Herrn arbeiten muß, bleibt ihm oft Zeit, Vermögen zu erwerben,
ja seinerseits Sklaven zu halten. Oft werden intelligente Sklaven Berater
und Beamte ihrer Fürsten. — Ehen zwischen Freien und Sklavinnen sind

 häufig, die Kinder gelten zumeist als Freie. Doch darf ein Sklave eine freie
Frau unter Todesstrafe nicht berühren. — Bei manchen Naturvölkern ge
nießen auch Sklaven einen zum Teil recht weit gehenden rechtlichen Schutz,
bei anderen Völkern ist der Sklave das Ding seines Herrn. Manchmal werden
Sklaven beim Tode vornehmer Männer oder bei religiösen Festen zu Tode
gemartert; die Massenschlächtereien bei den Dahomey und Aschanti hörten
nur durch Einschreiten der Engländer und Franzosen auf. — Auch Leibeigene
gibt es bei Naturvölkern, doch unterscheidet sich ihre Lage kaum von der
der Sklaven. Die Irokesen und Huronen nahmen Kriegsgefangene auf, und
wenn eine Witwe den Gefangenen heiratete, so wurde er Mitglied des Stammes
mit allen Rechten und Pflichten. In Süd- und Mittelamerika begeben sich
noch heute viele arme Familien in die Hörigkeit eines Reichen, um zu Brot
zu gelangen und sich vor den Übergriffen der Behörden zu schützen. —

Nach Verfasser ist die Unfreiheit für niedere Kulturstufen ein dem Empfinden
der Massen entsprechendes Mittel, die wirtschaftlich Schwachen vor Verfall
zu bewahren. Nach der Aufhebung der Sklaverei an der Goldküste entstand
ein Proletariat, dessen Lage ungünstiger ist als die der ehemaligen Sklaven.
Deshalb empfiehlt Verfasser den Kolonialmächten, die Sklaven gegen die Über
griffe der Herren zu beschützen, jedoch in der rechtlichen Lage keine brüsken
Änderungen vorzunehmen. B. 11 evesz-llerrnannStadt.
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 Verfasser untersucht zunächst die Gründe, die zur Vielweiberei führen
können. Einmal ist solche möglich, wenn die Zahl der Männer geringer ist
als die der Frauen, sodann aber auch in einer Gesellschaft, in der beide Ge
schlechter sich annähernd das numerische Gleichgewicht halten, wenn der
Mann durch Kauf in den Besitz des Weibes gelangen kann, und wenn sich
bereits so erhebliche Vermögensunterschiede entwickelt haben, daß Wohl
habendere imstande sind, mehrere Weiber sich zu kaufen und zu unterhalten.


